Obergericht des Kantons Zurich

Il. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB150429-0O/U/cs

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, Oberrichterin lic. iur. Wasser-
Keller, Ersatzoberrichterin lic. iur. Scharer und sowie der Gerichts-

schreiber lic. iur. Berchtold

Urteil vom 9. Februar 2016

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X. ,

gegen

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend Landfriedensbruch etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur, Einzelgericht
Strafsachen, vom 15. Juni 2015 (GG150021)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 11. Februar
2015 (Urk. 19) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig des Landfriedensbruchs im Sinne von
Art. 260 Abs. 1 StGB sowie der Gewalt und Drohung gegen Behdrden und
Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.

Des vorsatzlichen Fuhrens eines nicht vorschriftsgemassen Motorfahrzeu-
ges im Sinne von Art. 93 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 29 SVG und
Art. 57 Abs. 2 VRV ist der Beschuldigte nicht schuldig und wird freigespro-

chen.

2. DerBeschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu
Fr. 40.—, entsprechend Fr. 3'600.—.

3. DerVollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben unter Ansetzung einer Probe-

zeit von 2 Jahren.

4. DieEntscheidgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 1'800.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 1'200.00 Gebuhr Vorverfahren

Fr. 792.40 Auslagen MIG

Fr. 3'792.40

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
Wird auf die Begrindung dieses Entscheids verzichtet, so ermassigt sich die

Entscheidgeblhr auf zwei Drittel.

5. Die Kosten des Vorverfahrens (Gebuhr Vorverfahren, Auslagen MIG) und

des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.



Berufungsantriage:

a) DerVerteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 54 S. 1)

1. Der Berufungsklager sei von Schuld und Strafe freizusprechen.
2. Esseien dem Berufungsklager keine Kosten aufzuerlegen.

3. Es sei dem Berufungsklager aus der Gerichtskasse eine angemessene
Genugtuung sowie eine Entschadigung im Betrag von Fr. 1'350.— zu

bezahlen.
4. Es seien die Kosten der Verteidigung durch die Gerichtskasse zu be-

zahlen.

b) Des Vertreters der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland:
(Urk. 50, schriftlich)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.

Erwagungen:

l. Prozessgeschichte

Gegen das oben angefuhrte Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzelgericht
Strafsachen, vom 15. Juni 2015 meldete der Beschuldigte mit Eingabe vom
22. Juni 2015 (Urk. 40) rechtzeitig Berufung an. Nachdem der Verteidiger die be-

grundete Ausfertigung des genannten Entscheids am 14. September 2015 entge-



gen genommen hatte (vgl. Urk. 42), liess er mit Eingabe vom 1. Oktober 2015
(Urk. 46) die Berufungserklarung folgen.

Mit Prasidialverfugung vom 19. Oktober 2015 (Urk. 48) wurde der Untersu-
chungsbehdrde Frist zur Erklarung der Anschlussberufung angesetzt. Mit Schrei-
ben vom 23. Oktober 2015 (Urk. 50) teilte die Untersuchungsbehdrde mit, die Be-

statigung des vorinstanzlichen Entscheids zu beantragen.

Nach Durchfuhrung der heutigen Berufungsverhandlung, an welcher der Beschul-
digte sowie sein erbetener Verteidiger teilnahmen (Prot. Il S. 3 ff.), ist das Verfah-

ren spruchreif.

Il. Prozessuales

1.  Gemass Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung auf-
schiebende Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils dement-
sprechend gehemmt. Das Berufungsgericht Uberprift somit das erstinstanzliche
Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Auch wenn das
Berufungsgericht nur die angefochtenen Punkte neu beurteilt, fallt es am Ende ein
insgesamt neues Urteil (Art. 408 StPO), worin es jedoch anzugeben hat, welche
Punkte bereits friiher in Rechtskraft erwachsen sind (Urteile des Bundesgerichtes
6B_482/2012 vom 3. April 2013 E. 5.3. und 6B_254/2015 vom 27. August 2015

E. 3.2 mit Hinweisen).

2. DerBeschuldigte erklarte in seiner Berufungserklarung, das vorinstanzliche
Urteil vollumfanglich anzufechten. Indem er gleichzeitig einen vollumfanglichen
Freispruch unter entsprechender Regelung der Kosten- und Entschadigungsfol-
gen beantragte (Urk. 46 S. 2; Urk. 54 S. 1), blieb zumindest der Freispruch hin-
sichtlich des vorsatzlichen Flhrens eines nicht vorschriftsgemassen Motorfahr-
zeuges (Urk. 45 S. 41 Dispositiv Ziffer 1 Abs. 2) unangefochten und ist damitin

Rechtskraft erwachsen, was vorab mittels Beschluss festzustellen ist.

3. DieVorinstanz hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob die von der

Polizei angefertigten Videoaufnahmen sowie die daraus gewonnenen Standbilder



strafprozessual verwertbar sind, und hat sie mit zutreffender Argumentation bejaht
(vgl. Urk. 45 S. 4 ff.). Erganzend bleibt anzumerken, dass sich die Videouberwa-
chung neben § 32b Abs. 1 des Zurcherischen Polizeigesetzes (PolG) im vorlie-
genden Fall der &ffentlich zuganglichen "tanz dich frei"-Kundgebung auch auf

§ 32c PolG zu stutzen vermag und der mit den Videoaufnahmen einhergehende
Eingriff in die Grundrechte des Beschuldigten sowohl durch ein hdher zu gewich-
tendes offentliches Interesse gerechtfertigt als auch verhaltnismassig war (vgl.
dazu SU140070, Urteil der erkennenden Kammer vom 14. August 2015).

lll. Schuldpunkt

A. Landfriedensbruch und Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration

1.  Sachverhalt

1.  Derdetaillierte Anklagesachverhalt ist der Anklageschrift vom 11. Februar
2015 sowie der Zusammenfassung im vorinstanzlichen Urteil zu entnehmen
(Urk. 19 S. 2-4 und Urk. 45 S.6 f.).

2. DieVorinstanz hat das Ergebnis der Visionierung der vorliegenden Video-
aufnahmen der Polizei festgehalten (Urk. 45 S. 9) und die Aussagen des Be-
schuldigten sowie der Zeugen korrekt zusammengefasst (Urk. 45 S. 9-17), wo-
rauf, um unndtige Wiederholungen zu vermeiden, in Anwendung von Art. 82
Abs. 4 StPO verwiesen werden kann. Sie nahm eine ausfuhrliche Beweiswurdi-
gung vor, aufgrund derer sie zur Erkenntnis kam, dass der Sachverhalt — mit Aus-
nahme des Abdeckens der Kontrollschilder, das nicht mehr Gegenstand des Be-
rufungsverfahrens ist — so, wie erin der Anklage geschildert wird, erstellt ist
(Urk. 45 S. 8-24). Die Ausfuhrungen der Vorinstanz, die sich eingehend mit den
vorliegenden Beweismitteln befasst hat, sind nachvollziehbar und Uberzeugend,
so dass vollumfanglich darauf verwiesen werden kann (Urk. 45 S. 17-24). Der

besseren Verstandlichkeit halber sei Folgendes trotzdem kurz festgehalten:

Die Anklage enthalt unter den Zwischentiteln 'Offentliche Zusammenrottung' so-

wie 'Gewalttatigkeiten' vorab eine Schilderung des Verlaufs der nicht bewilligten



Grossveranstaltung 'tanz dich frei' vom 21. September 2013 im Bereich des
Bahnhofs Winterthur und sodann im Bereich der Kreuzung B._ -

Strasse/C. -Strasse vordem D. | welche den ausseren Rahmen der
inkriminierten Handlungen des Beschuldigten bildete. Soweit ersichtlich wird der
Wahrheitsgehalt dieser Umstande, die sich nicht auf die individuellen Handlungen
des Beschuldigten beziehen, von Letzterem im Wesentlichen nicht in Abrede ge-
stellt (Urk. 4/2 S. 9f.; Urk. 4/4 S. 2 ff.). Sie sind denn auch durch die Akten, na-
mentlich die Videoaufnahmen, belegt (Videos 23 bis 25, Urk. 3/6), was die Vor-
instanz ebenfalls zu Recht festgestellt hat (Urk. 45 S. 21 und S. 25f1.).

3. Beziglich des Vorwurfs der Teilnahme an einer 6ffentlichen Zusammenrot-
tung brachte der Beschuldigte bereits im vorinstanzlichen Hauptverfahren und
auch in der heutigen Berufungsverhandlung zunachst eine Reihe von Umstanden
vor (Urk. 37 S. 3 ff.; Urk. 54 S. 2 ff,; Prot. Il S. 9 ff.), welche nicht im Widerspruch
zur Anklage oder zur Aktenlage stehen und von welchen daher auszugehen ist:
Soistin Erganzung zur Schilderung in der Anklage davon auszugehen, dass der
Beschuldigte um zirka 22.00 Uhr mit seinem Traktor samt einem als Buhnenwa-
gen eingerichteten Anhanger von der E._ -Strasse stadteinwarts fahrend auf
derB.  -StrassebeimD.  ankam, nachdem er zuvor bei der Einmun-
dung der E.__ -Strasse von der Polizei kontrolliert worden war (Urk. 4/2 S. 7).
Unbestrittenermassen wurde der Beschuldigte auf der Hohe der B._ -Strasse
... schliesslich von der Polizei dazu angehalten, seinen Traktor vor dem Haus der
...werke zu parkieren, was er auch tat, indem er den Traktor in Fahrtrichtung In-
nenstadt auf der rechten Seite vor den ...werken auf dem Trottoir abstellte. Nach
dem Abstellen des Traktors wurde der Beschuldigte von der Polizei kontrolliert,
und es wurde ihm dort direkt der Zindschlissel abgenommen. Die Zufahrt resp.
Weiterfahrt stadteinwarts war durch Polizisten sowohl auf der B.  -Strasse als
auch auf der Bahnhofstrasse infolge Einkesselung der Demonstranten durch die
Polizei blockiert (Urk. 45S. 21 und S. 25f,; Urk. 1 S. 4; Urk. 4/2 S. 5; Urk. 4/2
Ausdruck aus Google Maps). Unstrittig befanden sich die Tanzanlassteilnehmer
zu jenem Zeitpunkt noch beim Bahnhof und damit nicht in der Nahe des Beschul-
digten, wo sich ausser den Polizisten keine Menschen aufhielten. Schliesslich ver-

lagerte sich die 'tanz dich frei'-Kundgebung vom Bahnhof zum Vorplatz des



D. s und damit direkt zum Beschuldigten hin. Dort im Bereich der Kreuzung
B.  -Strasse/C.___ -Strasse kam es ab ca. 22.49 Uhr bis ca. 01.30/02.00
Uhr zu den in der Anklage im Einzelnen geschilderten Gewalttatigkeiten aus der
Masse heraus und der Traktor sowie der Beschuldigte befanden sich kurzzeitig
innerhalb respektive zumindest am Rande dieser sich vom Bahnhofplatz her ge-
naherten Menschenmenge (Urk. 45 S. 21; Urk. 19 S. 3; Urk. 3/6 DVD Teil I). Der
Beschuldigte blieb den ganzen Abend bei seinem Traktor bis er diesen um ca.
23.10 bis 23.15 Uhr mittels Kurzschliessens startete, wendete, stadtauswarts fuhr
und sich die Vorfalle des zweiten Anklageteils (Gewalt und Drohung gegen Be-
hérden und Beamte) ereigneten (Urk. 45 S. 21; Urk. 4/1 S. 1; Urk. 4/2 S. 11; Urk.
51 S.1; Urk. 19S. 5; Prot. | S.10f.; Prot. Il S. 10, S. 13).

2. Rechtliche Wirdigung

1. DieVorinstanz folgte in Bezug auf die rechtliche Wirdigung der staatsan-
waltschaftlichen Qualifikation der Handlungen des Beschuldigten als Landfrie-
densbruch im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB. Die dem Beschuldigten gemass
Anklage weiter vorgeworfene Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration im
Sinne von Art. 52 Abs. 1 der Allgemeinen Polizeiverordnung der Stadt Winterthur
vom 26. April 2004 (APV) in Verbindung mit Art. 11 und Art. 31 APV als kommu-
nale Ubertretungsvorschrift sah die Vorinstanz jedoch als von Art. 260 StGB kon-
sumiert an (vgl. Urk. 45 S. 24 ff.).

2.1. Die Elemente des objektiven Tatbestands des Landfriedensbruchs gemass
Art. 260 StGB wurden im vorinstanzlichen Erkenntnis ausfuhrlich und korrekt dar-
gelegt (Urk 45 S. 24 f.), weshalb darauf verwiesen werden kann (Art. 82 Abs. 4
StPO).

Zutreffend gelangte die Vorinstanz zur Erkenntnis, dass es sich bei der Men-
schenmenge im Bereichder B. -Strasse/C.  -Strasse um eine o6ffentli-
che Zusammenrottung im Sinne des Art. 260 Abs. 1 StGB handelte und dass aus
dieser heraus Gewalttatigkeiten im Sinne des genannten Artikels begangen wur-
den (vgl. Urk. 45S.25 und S. 27).



2.2. Gemass der Legaldefinition in Art. 260 Abs. 1 StGB ist "Teilnehmer" an einer
offentlichen Zusammenrottung nur, wer im Zeitpunkt der Veribung von Gewaltta-
tigkeiten an der Zusammenrottung teilnimmt. Wer sich vorher entfernt oder erst
nach Beendigung der Gewalttatigkeiten hinzutritt, ist straflos. Sodann lasst sich
der Begriff der Teilnahme nur unter Berucksichtigung des subjektiven Tatbestan-
des fassen (Gerhard Fiolka in: Niggli/Wiprachtiger [Hrsg.], Basler Kommentar,
Strafrecht I, 3. A. Basel 2013, Art. 260 N 17 und 22).

Bezlglich des subjektiven Tatbestandes ist mit Verweis auf die diesbezlglichen
vorinstanzlichen Erwagungen (Urk. 45 S. 27 f.) erganzend klarzustellen, dass
zwar der Tater die Gewalttatigkeiten der Menge nicht in seinen Vorsatz einbezie-
hen muss, der Vorsatz jedenfalls aber auch die friedensstorende Ausrichtung der
Versammlung umschliessen muss, der Tater die Gewalttatigkeit als Tat der Men-
ge billigt, ohne dass er sie winschen oder durch seine Anwesenheit fordern wol-
len musste. Der Vorsatz fehlt jedoch, wenn jemand eine Versammlung nicht ver-
lassen kann, in die er zufallig hineingeriet oder deren Stimmung gerade umge-
schlagen hat (Fiolka, a.a.O., Art. 260 N 34 und 35). Insofern kann der Vorinstanz
nicht gefolgt werden, wenn sie erwagt, es sei unbeachtlich, dass der Beschuldigte
in friedlicher Absicht vor Ort war (Urk. 45 S. 27).

2.31. Der Beschuldigte wendet diesbezlglich ein, es konne keine Rede da-
von sein, dass erin der Menschenansammlung vor demD.__ verblieben sei
und sich mit der Menge solidarisiert habe. Es sei widersprichlich, wenn die An-
klage einerseits festhalt, ihm sei der Zindschlussel zu seinem Traktor abgenom-
men worden, ihm andererseits jedoch vorwirft, nicht abgefahren zu sein, da er
dies ja gar nicht mehr gekonnt habe. Zudem sei der zeitliche Ablauf gemass An-
klage nicht zutreffend: Auf dem Polizeivideo sei zu sehen, dass sich die Anlass-
teilnehmer bereits nach wenigen Minuten, um ca. 22.51 Uhr, in Richtung Bahnhof
zurickgezogen hatten, wo sie auf Hohe des'F._ 'eingekesselt worden seien.
Bereits um 22.56 Uhr sei der Platz vor dem D._ leer geraumt gewesen. Der
Traktor und mit diesem auch er, der Beschuldigte, seienimmer noch dort auf dem
ihm zugewiesenen Parkplatz gestanden, ausserhalb des "Kessels" und im Ru-

cken der Polizeilinie. Der Beschuldigte sei mithin durch die vorrickende Polizei



von der Menge getrennt worden und passiv geblieben (Urk. 37 S. 3 ff.; Prot. | S.
11; Urk. 54 S. 4 ff.; Prot. II S. 10 ff.).

2.3.2. Die Darstellung des zeitlichen Ablaufs durch die Verteidigung erweist
sich nach Konsultierung der bei den Akten liegenden Videoaufnahmen als zutref-
fend. Soistim Clip 6 Film 23, welcher gemass Legende (Urk. 3/4) die Ereignisse
ab 22.49 Uhr darstellt, zu sehen, wie die Ausschreitungen an der Kreuzung

B.  -Strasse/C.__ -Strasse um ca. 22.49 Uhr beginnen, nachdem sich die
Menschenmenge, die vom Bahnhof her gekommen war, bereits dort auf der

B.  -Strasse und unmittelbar vor den ..werken befand, wobei sich aus den
Videoaufnahmen nicht ergibt, seit wann das der Fall war (Urk. 3/6 DVD Teil I).
Wahrend der vor den ...werken Winterthur parkierte Traktor des Beschuldigten
anfangs noch beirespektive am Rande der Menschenmenge steht, wird Letztere
innert weniger Minuten von der Polizei mittels Tranengas und Wasserwerfern vom
Traktor und dem Beschuldigten weg (so auch der Beschuldigte: Urk. 4/2 S. 10)in
die B.__ -Strasse in Richtung Bahnhof zurlickgedrangt, wo es schliesslich zur
Einkesselung kam. Bereits nach wenigen Minuten waren die Kundgebungsteil-
nehmer massiv zurlickgedrangt worden und tauchten bloss noch vereinzelt auf
der Kreuzung auf. Der Traktor und mit diesem der Beschuldigte standen bereits
wenige Minuten nach Beginn der Ausschreitungen nicht mehr in oder am Rande
der Menge. Wie der Film 25 zeigt ist die Kreuzung spatestens um 22.56 Uhr
ganzlich leergeraumt. Dass sich der Beschuldigte und sein Traktor ausserhalb
des "Kessels" befanden, ist auf den Aufnahmen deutlich zu sehen. Von einem
langeren Verweilen des Beschuldigten mit seinem Traktor in der Menschenmenge
bis sicherlich um 23.25 Uhr, wie dies die Anklage dem Beschuldigten vorwirft,
kann mithin keine Rede sein. Vielmehr machen die Aufnahmen klar, dass sich die
Menschenmenge zum Standort des Beschuldigten hin bewegte, und sich dort nur
wenige Minuten aufhielt, bevor sie zurickgedrangt und eingekesselt wurde. Der
Beschuldigte war mit seinem Traktor bloss wenige Minuten am Rande der randa-
lierenden Menge zugegen, ohne sich an den Handlungen der Menge aktiv betei-

ligt zu haben, was ihm denn auch nicht vorgeworfen wird.
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2.3.3. Die Kritik der Verteidigung, es sei widerspruchlich, wenn einerseits
festgehalten werde, dem Beschuldigten sei der Zindschlissel zu seinem Traktor
abgenommen worden, und dem Beschuldigten andererseits jedoch vorgeworfen
werde, nicht abgefahren zu sein (Urk. 37 S. 8; Urk. 54 S. 9f.), ist zudem nicht aus
der Luft gegriffen. Die Vorinstanz weist die Einwande mit dem Argument von sich,
der Beschuldigte hatte sich zu Fuss entfernen kdénnen. Zudem habe er spater ge-
zeigt, dass er den Traktor auch ohne Schlussel habe starten kdnnen, so dass der
Beschuldigte nicht als unbeteiligter Dritter diesem Geschehen beigewohnt habe,
sondern — wenn auch eher am Rande — in dieser Menschenmenge verblieben sei
(Urk. 45 S. 26). Dem kann nicht beigepflichtet werden.

Nicht widerlegt werden kann dem Beschuldigten, dass er zu einem friedlichen und
festlichen Gelingen des Abends beitragen wollte und keine gewalttatigen Ziele
verfolgte (Urk. 37 S. 3; Urk. 4/2 S. 7 f.; Prot. II S. 9). Gegenteiliges wird ihm denn
auch nicht vorgeworfen und erscheint — trotz des unerfreulichen weiteren Verlaufs
des Abends — angesichts der Tatsache, dass der Beschuldigte mit einem zum
BUhnenwagen umfunktionierten Anhanger unterwegs war, auch nicht nahelie-
gend. Selbst die Vorinstanz geht davon aus, dass der Beschuldigte in friedlicher
Absicht vor Ort war (Urk. 45 S. 27). Dem Beschuldigten wurde sodann unmiss-
verstandlich seitens der Polizei bedeutet, den Traktor auf dem Parkplatz stehen
zu lassen, indem ihm sofort der Zindschltissel abgenommen wurde und eine
Wegfahrt durch die polizeilichen Sperren auch nicht moglich war. Dabei wie die
Vorinstanz zu erwagen, der Beschuldigte hatte den Traktor kurzschliessen kon-
nen, erscheint zynisch, wird ihm gerade dies doch anschliessend unter dem Titel
'‘Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte' wiederum zur Last gelegt.
Zwar hat die Vorinstanz zutreffend festgehalten, dass es dem Beschuldigten je-
derzeit méglich gewesen ware, die Lokalitdt zu Fuss zu verlassen (Urk. 45 S. 26),
jedoch gilt es diesbezlglich zu bedenken, dass er seinen Traktor mitsamt Anha-
nger und Ladung (Musikanlage) am Rande der Menschenansammlung hatte zu-
riicklassen mussen. Ubereinstimmend und durchaus glaubhaft sagte der Be-
schuldigte sodann aus, verschiedene im Bereichder B.  -Strasse bei den
Parkplatzen der ..werke anwesende Polizeibeamte hatten gesagt, die Fahrzeuge

und das ganze Material wirden verschrottet, weshalb er kein Interesse gehabt
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habe, ohne den Traktor zu gehen und er bei diesem geblieben sei (Urk. 4/2 S. 5;
Prot. 1 S. 11). Dass der Beschuldigte unter diesen Umstanden den Traktor samt
Ladung nicht unbeaufsichtigt zurlicklassen wollte, da er fir das Fahrzeug und die
Ladung verantwortlich war (Prot. Il S. 17), ist nachvollziehbar. Es kann dem Be-
schuldigten unter diesen Umstanden nicht vorgeworfen werden, dort als Person
verharrt zu sein, nachdem er sich ganz offensichtlich nicht an den Handlungen
der Menschenmenge beteiligte. Anderes von ihm zu erwarten, wirkt realitats-
fremd, war er doch zuvor von der Polizei dazu aufgefordert worden, sein Fahr-
zeug vor den ..werken zu parkieren, und befand er sich bei seinem Eintreffen dort
weder innerhalb der sich vom Bahnhofplatz her bewegenden Versammlung, noch
innerhalb der anschliessenden gewalttatigen Zusammenrottung, noch tUberhaupt
innerhalb der Umkesselung der Menschenmenge durch die Polizei. Es verging
denn auch zirka eine Dreiviertelstunde seit Eintreffen des Beschuldigten, bevor es
imBereichder B._ -Strasse/C.__ -Strasse gegen 22.49 Uhr zu den Aus-
schreitungen kam. Wie bereits ausgefihrt, hatte sich die randalierende Men-
schenmenge zudem trotz Polizeiabsperrung auf den Platz vordem D._ und
hinauf bis vor die ...werke und damit zum abgestellten Traktor hin bewegt, ohne
dass dies fur den Beschuldigten hatte vorhersehbar sein mussen, befand er sich
doch hinter der Polizeilinie. So schnell die Menschenmenge auf dem Platz beim
D.  erschien, so schnell, namlich innert wenigen Minuten, wurde sie vom
Standort des Traktors in Richtung Innenstadt zurlick- und weggedrangt, was eine

gewisse Beruhigung der Situation mit sich brachte.

2.34. Aus den Aussagen des Beschuldigten und den Akten ergibt sich zwar,
dass er von Anfang an vor hatte, mit seinem Traktor den Buhnenwagen an die il-
legale Veranstaltung 'tanz dich frei' zu bringen und nicht etwa zufallig Richtung
Innenstadt von Winterthur unterwegs war. Dabei wurde er aber von Polizeikraften
gestoppt, die ihn aufforderten, sein Fahrzeug vor den ...werken Winterthur an der
B.  -Strasse zu parkieren, was er auch tat. Indem er bei seinem Fahrzeug
und hinter der polizeilichen Absperrung blieb, schloss er sich entgegen seiner ur-
sprunglichen Absicht gerade nicht der unbewilligten Veranstaltung an, die sich no-
tabene auf dem Bahnhofplatz und nicht im BereichderB._ -Strasse/C.__ -

Strasse gebildet hatte. Der vom Beschuldigten geschilderte und sich mit der Ak-
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tenlage deckende Ablauf des spateren Abends erscheint nachvollziehbar und le-
bensnah. Daraus ergibt sich klar, dass der Beschuldigte, indem er sich aus-
serhalb der polizeilichen Absperrung aufhielt, ohne sein Zutun in die 6ffentliche
Zusammenrottung geriet, nachdem sich diese trotz Polizeiabsperrung auf den
Platz vor demD.__ und den ..werken auf dieB._ -Strasse bewegt und
sich kurzfristig Uber einen grésseren Raum verteilt hatte, an dessen Rand sich der
Beschuldigte mit seinem Traktor befand. Die raumlichen Verhaltnisse fuhrten da-
zu, dass der Beschuldigte in diesem Moment als "Beteiligter" der offentlichen Zu-
sammenrottung erscheinen konnte, jedoch deutet sein Verhalten gesamthaft be-
trachtet nicht darauf hin, dass er die Gewalttatigkeit aus der Menge heraus billig-
te, ganz im Gegenteil, wie bereits dargelegt wurde. Somit fehlt aber auch, dass
der Vorsatz die friedensstdrende Ausrichtung der Versammlung umfasst. Dass
der Beschuldigte wahrend zirka einer Dreiviertelstunde das Geschehen vom
Parkplatz vor den ...werken beobachtete, macht ihn lediglich zu einem passiven,

von der Ansammlung aber distanzierten Zuschauer, was nicht strafbar ist.

2.4. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass das Verweilen des Beschuldigten
wahrend der wenigen Minuten, die sich die randalierende Menge in der Nahe sei-
nes Traktors befunden hat, unter den gegebenen Umstanden nicht als Teilnahme
im Sinne des Art. 260 Abs. 1 StGB qualifiziert werden kann. Der Beschuldigte ist
daher vom Vorwurf des Landfriedensbruchs im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB

freizusprechen.

3. Eine Verurteilung wegen der Teilnahme an einer unbewilligten Demonstrati-
on im Sinne der kommunalen Gesetzgebung (Art. 52 Abs. 1 APV i.V.m. Art. 11
und 31 APV) fallt vorliegend jedoch ebenfalls ausser Betracht, da es zufolge des
Parkierens des Traktors auf polizeiliche Anordnung hin beim nicht strafbaren Ver-
such des Beschuldigen zur Teilnahme an der nicht bewilligten 'tanz dich frei' Ver-
anstaltung blieb, und damit bei einem Versuch zu einer Ubertretung, was mangels
ausdrucklicher entgegenstehender gesetzlicher Regelung nicht strafbar ist

(Art. 105 Abs. 2 StGB), weshalb er von diesem Vorwurf ebenfalls freizusprechen

ist.
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B. Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte

1.  Sachverhalt

1.  Dievorinstanzliche Verurteilung des Beschuldigten wegen Gewalt und Dro-
hung gegen Behorden und Beamte betrifft die Ereignisse, welche sich nach der
Zurickdrangung und Einkesselung der randalierenden Menge zutrugen. Anklage
(Urk. 19 S. 4 bis 6) und Vorinstanz stitzen sich bei der Erstellung des Sachver-
halts auf die Aussagen der anwesenden Polizeibeamten, der Zeugen G,

H. , | , J. , K. und L. , sowie diejenigen des Beschul-

digten. Was den Inhalt samtlicher Aussagen angeht, kann auf die ausfuhrliche
und korrekte Zusammenfassung im vorinstanzlichen Erkenntnis verwiesen wer-
den (Urk. 45 S. 10 ff.).

2.  Unbestritten ist der Sachverhalt dahingehend, dass der Beschuldigte, nach-
dem sich die Lage beruhigt hatte, den Traktor kurzschloss, ihn samt Anhanger
wendete und auf derB.__ -Strasse Fahrt in Richtung M.__ aufnahm, von
wo er am frlheren Abend hergekommen war. Der Beschuldigte macht geltend,
wahrend des gesamten Abends von den anwesenden Polizisten widersprichliche
Informationen erhalten zu haben: So hatten ihm nach der Einkesselung verschie-
dene Polizisten — unter anderem der Einsatzleiter — gesagt, er solle wegfahren. Er
sei zum "Verreisen" aufgefordert worden, ansonsten das gesamte Material ver-
schrottet wurde (Urk. 4/1 S.1f; Urk. 4/2S.5und S. 13 f.; Prot. I S. 11 und

S. 15 ff.). Er habe auch mdglichst schnell verschwinden wollen, da er gesehen
habe, dass der Anlass unter den gegebenen Umstanden nicht wirde stattfinden
konnen (Urk. 4/2 S. 11). Diese Schilderungen des Beschuldigten erfolgten inso-
weit konstant und glaubhaft. Dass diese Aufforderungen der anwesenden Polizei-
beamten an den Beschuldigten zur Wegfahrt tatsachlich erfolgt sind, kann nicht
widerlegt werden und wird gerade auch vom Zeugen G.___ nicht in Abrede ge-
stellt (vgl. Urk. 5/2 S. 6).

Dass der Beschuldigte sich anschickte, wegzufahren, istjedoch nicht Kern des
Vorwurfes. Entscheidend ist, dass der Beschuldigte, als er im Begriffe war, sich

mit dem Traktor zu entfernen, vom Polizeibeamten G. mehrfach deutlich
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aufgefordert wurde anzuhalten. Dies ergibt sich nicht nur aus den Aussagen der
Zeugen G.__ und H.____, sondern auch aus denjenigen des Beschuldigten,
der selber aussagte, G.___ habe ihn aufgefordert, anzuhalten (Urk. 4/1 S. 1)
respektive habe ihn angeschrien und gewollt, dass er anhalte (Urk. 4/2 S. 141,
Prot. 1 S. 12 und 18), bzw. habe Anstalten gemacht, ihn anzuhalten (Prot. Il S.
12). Entgegen dieser Aufforderungen durch den Zeugen G._ hielt der Be-
schuldigte jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort, wobei er — auch dies-
bezlglich stimmen die Aussagen des Zeugen und des Beschuldigten im Wesent-
lichen Uberein —G.___ jeweils darauf hinwies, einerseits das Einverstandnis
des Einsatzleiters (sc. desjenigen innerhalb der Polizeisperre [Prot. | S. 11; Prot. |I
S. 15]) zur Wegfahrt zu haben sowie andererseits schon mehrfach kontrolliert
worden zu sein und jetzt heimfahre (Urk. 5/1 S.2; Prot. 1 S. 11 und S. 18f,

Prot. II' S. 11). Insoweit ist der Sachverhalt mithin unbestritten.

3.1. Was den weiteren Verlauf anbelangt interessiert insbesondere das unge-
bremste Zufahren auf den Polizeibeamten G.__ . Diesbezlglich widersprechen
sich die Aussagen der Beteiligten. Dabei erweisen sich die Schilderungen der
Zeugen als weitaus glaubhafter als diejenigen des Beschuldigten, wie bereits die
Vorinstanz nachvollziehbar und schlussig feststellte (Urk. 45 S. 18 ff.). Neben wei-
teren von der Vorinstanz konstatierten Widerspruchen in den Aussagen des Be-
schuldigten fallt insbesondere auf, dass diese gerade in Bezug auf das Kernge-
schehen Ungereimtheiten aufweisen. So behauptete der Beschuldigte erst an-
lasslich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung sowie auch im Berufungsverfah-
ren konkret, mit seinem Traktor nicht auf den Polizeibeamten G.__ losgefah-
ren, sondern neben diesem durch gefahren zu sein (Prot. | S. 18 f.; Urk. 54 S. 14).
Es sei nie ein Polizeifunktionar vor seinem Traktor gestanden. G, sei viel-
mehr in Fahrtrichtung seitlich links vor dem Traktor gestanden, wobei genug Platz
gewesen sei, dass sie aneinander vorbei gekommen waren (Urk. 37 S. 11;

Urk. 54 S. 14 f,; Prot. I S. 14 und 16). In der ersten — nota bene tatnachsten und
erfahrungsgemass daher zuverlassigsten — Aussage hatte er demgegenuber
noch eingeraumt, dieser Polizist sei ihm "im Weg" gestanden. Es sei moglich,
dass der Polizist habe ausweichen mussen (Urk. 4/1 S. 1 f.). Entgegen der von

der Verteidigung geausserten Ansicht (Prot. Il S. 20) sind diese Aussagen des
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Beschuldigten keineswegs in allgemeiner Art und Weise geaussert worden, son-
dern auf den konkreten Vorfall bezogen ("Dieser Polizist stand mir spater im Weg"
[Urk. 4/1 S. 1]). Zudem ist bemerkenswert, dass diese tatnachste Schilderung des
Beschuldigten in Bezug auf den wesentlichen Ablauf mit der Darstellung der Ge-
schehnisse durch die weiteren Zeugen Ubereinstimmte. Erst durch die spatere
abweichende Aussage, der Zeuge G._ sei nicht in der Fahrtrichtung des
Traktors im Weg gestanden und habe nicht zur Seite springen mussen, setzte
sich der Beschuldigte in Widerspruch zu den Zeugenaussagen des Polizeibeam-
ten G.__ . Dieseerweisen sich —im Gegensatz zu denjenigen des Beschuldig-
ten — als konstant, realitatsnah und nachvollziehbar. Widerspruche sind darin kei-
ne auszumachen. Gerade die von der Verteidigung ztierte Aussage des Zeugen
G._____ , wonach dieser selber einrdume, es kdnne sein, dass der Beschuldigte
nicht die Absicht verfolgt habe, ihn mit dem Traktor zu verletzen (Urk. 54 S. 15 mit
Verweis auf Urk. 5/1 S. 4), ist kein Widerspruch, sondern vielmehr Beispiel dafur,
dass es dem Zeugen nicht darum ging, den Beschuldigten unnoétig zu belasten.
Es ist mithin kein Grund ersichtlich, nicht auf die Aussagen des Zeugen G,
abzustellen. Zutreffend ist zwar der Hinweis der Verteidigung (Urk. 37 S. 11),
dass das dem Beschuldigten vorgeworfene Zufahren auf den Zeugen G.__
einzig auf den Aussagen des Letzteren beruhe, wahrend die Ubrigen Zeugen
diesbezuglich keine Angaben hatten machen kdnnen. Dies lasst sich allerdings
leicht dadurch erklaren, dass die Polizisten jeweils unterschiedliche Standpunkte
inne hatten und das Geschehen rund um den Traktor erst im weiteren Verlauf
wahrzunehmen begannen. Jeder Zeuge schilderte das Geschehen mithin so, wie
er es von seinem jeweiligen Standort wahrnehmen konnte, wodurch sich am Ende
das zur Anklage erhobene Gesamtbild des Sachverhalts ergibt. Widerspruchlich
sind die Aussagen der Zeugen jedenfalls nicht, wie dies die Verteidigung vor-
bringt. Dass der Zeuge H.__ |, derlediglich rund 1.5 Meter neben dem Zeugen
G.__ stand, keine Angaben zum Vorfall machen konnte, ist nachvollziehbar,
lenkte er seinen Blick doch, Unterstitzung suchend, zwischenzeitlich vom Traktor
weg und in Richtung D. (Urk. 5/3 S. 3; Urk. 5/4 S. 3). DerZeuge |.__
konnte den Beginn der Wegfahrt schliesslich lediglich aus einer Distanz von rund
200 Metern beobachten (Urk. 5/5 S. 2; Urk. 5/6 S. 4), weshalb seine diesbezlgli-
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chen Aussagen die zuverlassigen Aussagen des Zeugen G._ entgegen der
Ansicht der Verteidigung (Urk. 54 S. 16) nicht widerlegen, zumal auch sie den
ausseren Ablauf, wie er in der Anklage aufgefuihrt ist, aus der individuellen Sicht
des Zeugen | bestatigen. Der inkriminierte Sachverhalt, soweit er den Zeu-

gen G. betrifft, ist somit gestitzt auf dessen zuverlassige Aussagen erstellt.

3.2. Bezlglich den daran anschliessenden Verlauf der Wegfahrt ist wiederum zu
konstatieren, dass der Beschuldigte nicht in Abrede stellte, davongefahren zu sein
und nicht mehr angehalten zu haben, ehe er mit Pfefferspray eingespriht und von
zwei bis drei Polizisten vom Traktor gerissen worden sei (Urk. 4/1 S. 1; Prot. |

S. 18f.; Prot. II S. 13). Diesen Ablauf vermochte auch der Zeuge N.__ |, wel-
cher den Pfefferspray gegen den Beschuldigten einsetzte und einer der Einsatz-
krafte war, die den Beschuldigten schliesslich arretieren konnten, sehr konstant,
nachvollziehbar und glaubwurdig zu schildern (vgl. Urk. 5/5 S. 2; Urk. 5/6 S. 3 und

S. 6). Die weiteren Aussagen der Zeugen J. , K. und L. bestati-

gen sodann glaubhaft und Ubereinstimmend, dass der Beschuldigte ungebremst
weitergefahren sei. Alle Beteiligten schilderten schliesslich eindricklich, wie der
Beschuldigte nicht auf sein Umfeld reagiert und seine Fahrt ungertihrt der Ge-
schehnisse um sich herum fortgesetzt habe ("Blick geradeaus"”, "Es ginge ihn al-
les nichts an", Urk. 5/1 S. 2, Urk. 5/2 S.7 [G._____]; "desinteressiert", "stoische
Ruhe", "gleichgultig", "Lack mir doch am Arsch”, Urk. 5/4 S.3 ff. [H._____]; "ab-
wesend und fremd", "neben sich", Urk. 5/6 S. 6 [l ]; "Tunnelblick", Urk. 5/8
S.3[K.__ 1] "Augen zu und durch", Urk. 5/9S. 2[L.___ ]). Insbesondere der

Zeuge |. , aber auch die weiteren Zeugen J. , K. und L.

schilderten sodann, wie der Beschuldigter sich am Lenkrad festgehalten und Wi-
derstand geleistet habe (Urk. 5/5 S.2; Urk. 5/6 S.3und S.6 [I. 1; Urk. 5/7
[J. ]; Urk. 5/8 [K. ]; Urk. 5/9 [L. )}

Angesichts dieser zuverlassigen Aussagen der Zeugen bleiben keine Zweifel da-
ran bestehen, dass sich auch der weitere Sachverhalt so, wie erin der Anklage
(Urk. 19 S. 4-6) geschildert ist, tatsachlich zugetragen hat.

2. Rechtliche Wirdigung
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1. Dieallgemeinen Erlauterungen im vorinstanzlichen Erkenntnis zum Tatbe-
stand von Art. 285 StGB (Urk. 45 S. 29 f.), insbesondere auch die vorliegend rele-
vante Definition des Begriffs der Gewalt (Urk. 45 S. 30), sind zutreffend und mus-
sen an dieser Stelle daher nicht wiederholt werden, ihnen ist auch nichts beizufu-
gen. Ohne Weiteres kann auch auf die weiteren vorinstanzlichen Erwagungen
verwiesen werden, wonach es sich bei den Zeugen G. , H. , . ,
J. , K. und L. um Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1i.V.m.
Art. 110 Abs. 3 StGB gehandelt und das Kontrollieren des Beschuldigten eine
Amtshandlung im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB dargestellt habe, was fur den

Beschuldigten erkennbar gewesen sei (Urk. 45 S. 30 ff.). Richtig ist sodann die
Qualifikation des Zufahrens auf einen Polizeibeamten als Gewalt im Sinne des
Tatbestandes (Urk. 45 S. 30 mit Verweis auf OGer ZH, 15.5.1956, ZR 1957, 103),
was trotz der geringen gefahrenen Geschwindigkeit (Urk. 4/1 S. 1; Urk. 5/1 S. 3)
im vorliegenden Fall umso mehr gilt, als es sich beim betreffenden Fahrzeug um
einen —wenn auch nicht besonders massigen — Traktor samt Anhanger handelte,
der gemass den Aussagen des Beschuldigten zudem eine gewisse Zeit braucht,
um wieder abzubremsen (Urk. 4/2 S. 14). Dadurch, dass der Beschuldigte trotz
der auch fur ihn unmissverstandlichen und direkten Aufforderung des Polizeibe-
amten G.__ | seinen Traktor anzuhalten und zu parkieren, dennoch weiter- und
dabei direkt und ungebremst auf G, zufuhr, so dass dieser zur Seite wei-
chen musste, um nicht vom Traktor erfasst zu werden, hinderte er eine polizeili-
che Kontrolle und damit eine Amtshandlung mittels Gewalt, wodurch er den Tat-
bestand von Art. 285 Ziff. 1 StGB erfllite. Nicht von Belang ist dabei die Argumen-
tation der Verteidigung, dass die B.___ -Strasse an der betreffenden Stelle ge-
nigend breit gewesen sei, zumal es am Beschuldigten gewesen ware, beim Da-
vonfahren diese Breite auszunitzen, was er jedoch nicht tat, sondern direkt auf
den Zeugen G.__ zufuhr. Die allenfalls widersprichlichen Anweisungen durch
die Polizei und die Tatsache, dass der Beschuldigte bereits zuvor kontrolliert wor-
den war, vermogen an der rechtlichen Qualifikation ebenfalls nichts zu andern,
auch wenn die diesbezlgliche Darstellung des Beschuldigten durchaus glaubhaft
ist, weshalb zugunsten des Beschuldigten davon auszugehen ist. Zur vom Be-

schuldigten wiederholt angefuhrten Zustimmung eines Polizeibeamten zur Weg-
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fahrt ist sodann anzumerken, dass der Beschuldigte selber zugab, dessen Funkti-
on nicht genau erkannt zu haben (Prot. Il S. 15). Zudem stand der betreffende Po-
lizeibeamte nach Aussage des Beschuldigten bei der Polizeisperre an der Kreu-
zung B.  -Strasse/C.  -Strasse, weshalb der Beschuldigte nicht davon
ausgehen durfte, dieser sei fur das Geschehen in seinem Rucken eher zustandig
als derin der Nahe des Traktors postierte Einsatzleiter G._ . Generell sei auf
die treffende vorinstanzliche Bemerkung verwiesen, wonach eine allfallige frihere
Zustimmung zur Abfahrt den Beschuldigten keineswegs berechtigte, sich der ge-
genteiligen spateren und unmissverstandlichen Aufforderung des Polizeibeamten
G._ zu widersetzen (Urk. 45 S. 31), da sich die Anordnungen bei einem dy-
namischen Geschehen wie einer unbewilligten Demonstration oder einer offentli-
chen Zusammenrottung innert kiirzester Zeit dem Verlauf entsprechend andern

konnen.

2. DieVorinstanz hat mit Uberzeugender Begrindung Rechtfertigungs- und
Schuldausschlussgriinde verneint und namentlich festgehalten, dass das Verhal-
ten des Beschuldigten entgegen seiner Ansicht keine straflose Selbstbegunsti-
gung im Sinne von Art. 305 StGB darstellt (Urk. 45 S. 33). Dem kann mit Verweis
auf BGE 133 IV 97 E. 6.2.3 ohne Einschrankung zugestimmt werden.

3. DerBeschuldigte ist somit der Gewalt und Drohung gegen Behérden und
Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen.

IV. Strafzumessung

1. Die Strafe istinnerhalb des Strafrahmens von Art. 285 Ziff. 1 StGB, welcher
von einem Tagessatz Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe reicht, nach
dem Verschulden des Beschuldigten zu bemessen. Auf die diesbeziglichen zu-
treffenden allgemeinen Ausfuhrungen der Vorinstanz kann ein weiteres Mal ver-
wiesen werden (Urk. 45 S. 35f.).

2.1. Objektiv ist zu bertcksichtigen, dass es aufgrund des rucksichtslosen Zufah-

rens des Beschuldigten einigen Aufwandes der Polizeibeamten bedurfte, um die
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Amtshandlung, das Anhalten und Kontrollieren des Beschuldigten, schliesslich
durchfihren zu kénnen, worauf die Vorinstanz zu Recht hinwies (Urk. 45 S. 35).
Die staatliche Autoritat, das von Art. 285 StGB geschitzte Rechtsgut, wurde da-
mit in nicht unbeachtlichem Ausmass beeintrachtigt. Das Zufahren des Beschul-
digten auf den Polizeibeamten G.__ mit dem Traktor ist trotz des erheblichen
Schadigungspotentials angesichts der geringen gefahrenen Geschwindigkeit und
der damit einhergehenden Mdoglichkeit des Polizeibeamten, auszuweichen, im
Rahmen aller méglichen denkbaren Gewalteinwirkungen auf Beamte noch als nur
wenig intensive Gewaltanwendung zu qualifizieren, schliesslich impliziert der Ge-
waltbegriff, was die Vorinstanz korrekt festhielt, per se eine physische Einwirkung
mit einer gewissen Intensitat (Urk. 45 S. 30). Der Vorinstanz ist darin zu folgen,
dass dem Beschuldigten zu Gute zu halten ist, dass der Polizeibeamte in seiner
korperlichen Integritat nicht beeintrachtigt wurde und das Verschulden in objekti-
ver Hinsicht noch leicht wiegt.

Subjektiv ist festzuhalten, dass der Beschuldigte um die Absicht der Polizeibeam-
ten, Kontrollen durchzufuhren, wusste und die Anhaltung und Kontrolle verhindern
wollte. Dass er primar nach Hause fahren wollte und seine Hauptintention nicht
der Verletzung eines Polizeibeamten galt, was ihm zu glauben ist, andert nichts
daran, dass hinsichtlich der gewaltsamen Hinderung einer Amtshandlung mit der
Vorinstanz zumindest von Eventualvorsatz des Beschuldigten auszugehen ist,
nahm er diese doch zur Erreichung der Heimfahrt mindestens in Kauf. Zugunsten
des Beschuldigten ist zu bertcksichtigen, dass er aufgrund des langer dauernden
unfreiwilligen Verbleibens vor Ort infolge Wegnahme des Zindschlissels und
aufgrund der aus seiner Sicht wenig koordiniert erscheinenden Polizeiaktion — der
Zeuge G._ wusste offenbar nicht, dass dem Beschuldigten der ZindschlUs-
sel abgenommen worden war — ungeduldig wurde und nicht langer bleiben wollte,
zumal er tatsachlich bereits bei der Hinfahrt durch Polizeibeamte kontrolliert wor-
den war. Die unverhaltnismassige Uberreaktion des Beschuldigten vermag
dadurch jedoch weder entschuldigt noch erklart zu werden. Das subjektive Ver-

schulden ist aber dennoch als noch leicht einzustufen.
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Ausgehend von einem insgesamt noch leichten Tatverschulden erscheint in
Ubereinstimmung mit der Vorinstanz vor Beriicksichtigung der Taterkomponente
eine Strafe im unteren Bereich des unteren Drittels des Strafrahmens von 60 Ta-

gessatzen als angemessen.

2.2. Zum Vorleben und den personlichen Verhaltnissen des nicht vorbestraften
Beschuldigten kann sodann auf die Akten (Urk. 4/2; Urk. 15; Prot. I S. 7 f.; Prot. lI
S. 5 ff.) und die erganzenden vorinstanzlichen Erwagungen (Urk. 45 S. 37) ver-
wiesen werden. Strafzumessungsrelevanz kommt den Taterkomponenten nicht
zu, weshalb es bei der Bestrafung des Beschuldigten mit einer Geldstrafe von 60
Tagessatzen sein Bewenden hat. Dass der lediglich gut einstindige Verhaft des
Beschuldigten nicht an die Strafe anzurechnen ist, hat die Vorinstanz zutreffend
begrindet (vgl. Urk. 45 S. 38).

3. Zur Bemessung der Tagessatzhohe (Urk. 45 S. 39) ist beizufigen, dass
Ausgangspunkt der Berechnung das Einkommen ist, welches dem Tater durch-
schnittlich an einem Tag zufliesst. Dabei bleibt belanglos, aus welcher Quelle die-
ses Einkommen stammt. Abzuziehen ist, was gesetzlich geschuldet ist oder dem
Tater wirtschaftlich nicht zufliesst, so etwa die laufenden Steuern und die obligato-
rischen Versicherungsbeitrage. Ausserdem ist das Nettoeinkommen um die Un-
terhalts- und Unterstutzungsbeitrage zu reduzieren, soweit der Verurteilte ihnen
tatsachlich nachkommt. Nicht zu berucksichtigen sind Schulden und nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel auch die Wohnkosten

(BGE 134 IV 68 ff.).

Was seine finanziellen Verhaltnisse angeht, bestatigte der Beschuldigte anlasslich
der heutigen Berufungsverhandlung die von ihm zuletzt gemachten Angaben als
nach wie vor zutreffend (Prot. Il S. 6 f.), so dass von einem jahrlichen Nettoein-
kommen von Fr. 31'044.— (Fr. 2'587.— x 12), einem Vermdgen von Fr. 2'000.—,
jahrlichen Mietkosten von Fr. 6'000.— sowie Unterhaltsverpflichtungen von

Fr. 7'908.— pro Jahr (Fr. 659.— x 12; Urk. 35/8/3) fur die Berechnung des Tages-
satzes auszugehen ist (Urk. 52/1). Beim Beschuldigten ist zusatzlich zu bertck-
sichtigen, dass er zwar nahe dem Existenzminimum lebt, dies jedoch selber zu

verantworten hat, weil er freiwillig lediglich in einem Pensum von 65% arbeitstatig
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ist (Prot. Il S. 6). Der bereits von der Vorinstanz festgesetzte Tagessatz von

Fr. 40.— ist den finanziellen Verhaltnissen des Beschuldigten angemessen.

4. Der Beschuldigte ist entsprechend in Wirdigung aller relevanten Strafzu-
messungsgrunde mit einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu Fr. 40.— (entspre-
chend Fr. 2'400.-) zu bestrafen.

V. Vollzug der Strafe

Den zutreffenden vorinstanzlichen Erwagungen zum Vollzug der Strafe (Urk. 45
S. 40) ist nichts beizufugen. Der Vollzug der auszufallenden Geldstrafe ist aufzu-

schieben und die Probezeit auf angemessene zwei Jahre festzusetzen.

VI. Kosten und Entschadigung

1. Die Kostenfestsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens (Dispositiv Ziffer 4)

ist zu bestatigen.

Gemass Art. 426 Abs. 1 StPO tragt die beschuldigte Person die Verfahrenskos-
ten, wenn sie verurteilt wird, wovon die Kosten fur die amtliche Verteidigung vor-
behaltlich Art. 135 Abs. 4 StPO ausgenommen sind. Die Verlegung der Kosten
richtet sich nach dem Grundsatz, wonach Kosten zu tragen hat, wer sie verur-
sacht (BGE 138 IV 248 E. 4.4.1). Nach der Rechtsprechung sind der beschuldig-
ten Person, die bei mehreren angeklagten Straftaten nur teilweise schuldig ge-
sprochen, im Ubrigen aber freigesprochen wird, die Verfahrenskosten nur an-
teilsmassig aufzuerlegen. Vollumfanglich kostenpflichtig werden kann die be-
schuldigte Person bei einem teilweisen Schuldspruch nur, wenn die ihr zur Last
gelegten Handlungen in einem engen und direkten Zusammenhang stehen und
alle Untersuchungshandlungen hinsichtlich jedes Anklagepunktes notwendig wa-
ren (Urteil des Bundesgerichts 6B_151/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2 mit

Hinweisen).
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Anlass fur das vorliegende Strafverfahren gegen den Beschuldigten war haupt-
massgeblich, dass er sich entgegen der konkreten polizeilichen Anordnung mit
seinem Traktor vom Bereich B._  -Strasse vor den ...werken Winterthur ent-
fernte und sich nicht (noch einmal) kontrollieren lassen wollte, wie dem Polizei-
rapport der Kantonspolizei Zurich vom 13. Mai 2014 zu entnehmen ist und was
sich ebenfalls klar aus der ersten polizeilichen Befragung des Beschuldigten
ergibt (Urk. 4/1 S. 1; Urk. 9 [Festnahmekarte] und Urk. 1 S. 5). Die Verhaftung des
Beschuldigten, die medizinische Abklarung hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit
und des vorschriftsmassigen Zustandes von Traktor und Anhanger sowie samtli-
che Zeugeneinvernahmen standen denn auch im Wesentlichen mit dieser Weg-
fahraktion im Zusammenhang. Erst in zweiter Linie wurden dann die Videoauf-
nahmen betreffend die nicht bewilligte Veranstaltung 'tanz dich frei' durch die Er-
mittlungsbehorden beigezogen und visioniert, was einen verhaltnismassig kleinen
Aufwand darstellte (Urk. 11; Urk. 2 und Urk. 3/1-8). Allerdings war seit Beginn der
Strafuntersuchung der enge Konnex mit der nicht bewilligten Veranstaltung 'tanz
dich frei' gegeben und zufolge des Umstandes, dass der Beschuldigte mit seinem
als Buhnenwagen umfunktionierten Anhanger daran teilnehmen wollte, bereits in
der ersten polizeilichen Einvernahme auch offenkundig (Urk. 4/1 S. 1). Angesichts
dieser Umstande rechtfertigt es sich, die Kosten der Untersuchung und des erst-
instanzlichen gerichtlichen Verfahrens dem Beschuldigten infolge des nur teilwei-
sen Schuldspruchs zu drei Vierteln aufzuerlegen und im Ubrigen auf die Gerichts-

kasse zu nehmen.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ih-
res Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte ob-

siegt mit seinem Antrag auf Freispruch nur zur Halfte, so dass die Kosten des Be-
rufungsverfahrens dem Beschuldigten zur Halfte aufzuerlegen und im Ubrigen auf

die Gerichtskasse zu nehmen sind.

3. Die Entschadigungsfrage folgt den gleichen Regeln wie der Kostenentscheid
(vgl. Art. 429 Abs. 1 StPO; Art. 436 Abs. 1 und 2 StPO).

Der Verteidiger machte fur die Untersuchung und das erstinstanzliche Verfahren —

ohne die Hauptverhandlung — Aufwendungen in der HOhe von Fr. 4'165.85 (inkl.
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MwSt.) geltend (Urk. 37 S. 13 und Urk. 36). Die Hauptverhandlung dauerte von
14.00 Uhr bis 17.35 Uhr (Prot. | S. 3, 6 und 29). Die insgesamt Fr. 5'300.— betra-
gende Prozessentschadigung ist ausgangsgemass um drei Viertel zu reduzieren,
so dass dem Beschuldigten eine solche von Fr. 1'325. — aus der Gerichtskasse zu
bezahlen ist, wobei das Verrechnungsrecht des Staates vorbehalten bleibt (Art.
442 Abs. 4 StPO).

Fir das Berufungsverfahren —inkl. der Auslagen fur den Anfahrtsweg, jedoch oh-
ne den weiteren Aufwand fur die 2 /%-stindige Berufungsverhandlung (Prot. Il S. 3
und 24), welcher zusatzlich einzuberechnen ist— macht der Verteidiger Aufwen-
dungen in der Hohe von Fr. 9'362.— (inkl. Barauslagen und MwSt.; Urk. 56) gel-
tend. Seine Aufwendungen erweisen sich angesichts des Aktenumfangs und der
Komplexitat des Falles als angemessen, so dass dem Beschuldigten ausgangs-
gemass eine reduzierte Prozessentschadigung von Fr. 2'800.— (inkl. MwSt.) aus-
zurichten ist. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten (Art. 442
Abs. 4 StPO).

4. Eine weitergehende Entschadigung oder Genugtuung ist dem Beschuldigten
angesichts der kurzen Dauer des lediglich einstiindigen Verhafts sowie des Ver-
fahrensausgangs nicht zuzusprechen (Art. 429 Abs. 1 und Art. 430 Abs. 1 lit. a
StPO).

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzel-
gericht Strafsachen, vom 15. Juni 2015 bezuglich der Dispositivziffer 1
Abs. 2 (Freispruch betreffend vorsatzliches Fihren eines nicht vorschrifts-

gemassen Motorfahrzeuges) in Rechtskraft erwachsen ist.

2.  Mindliche Eréffnung und schriftiche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
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Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig der Gewalt und Drohung gegen Be-
horden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.

Von den weiteren Vorwirfen des Landfriedensbruchs im Sinne von Art. 260
Abs. 1 StGB und der Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration im
Sinne von Art. 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 11 und Art. 31 APV der Stadt

Winterthur wird der Beschuldigte freigesprochen.

Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen zu
Fr. 40.—.

Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre

festgesetzt.
Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Ziff. 4) wird bestatigt.

Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens
werden zu drei Vierteln dem Beschuldigten auferlegt und zu einem Viertel

auf die Gerichtskasse genommen.

Dem Beschuldigten wird fur die Untersuchung und das erstinstanzliche Ver-
fahren eine reduzierte Prozessentschadigung von Fr. 1'325.— aus der Ge-
richtskasse zugesprochen. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vor-

behalten.
Die zweitinstanzliche Gerichtsgeblhr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.—.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zur Halfte dem Beschuldigten

auferlegt und zur Halfte auf die Gerichtskasse genommen.

Dem Beschuldigten wird fur das Berufungsverfahren eine reduzierte Pro-
zessentschadigung von Fr. 2'800.— aus der Gerichtskasse zugesprochen.

Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten.
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Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
(Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

und nach unbenttztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-
ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- die Kantonspolizei Zurich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG)

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtiche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde istinnert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-

grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14)in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Obergericht des Kantons Zurich

IIl. Stratkammer
Zurich, 9. Februar 2016
Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:
Oberrichter lic. iur. Spiess lic. iur. Berchtold

Zur Beachtung:

Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam

gemacht:

Wourde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vor-
erst nicht bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss
er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fur die bedingte

Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden
(Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.



	Urteil vom 9. Februar 2016
	
 Anklage:
	Urteil der Vorinstanz:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig des Landfriedensbruchs im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB sowie der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.
	Des vorsätzlichen Führens eines nicht vorschriftsgemässen Motorfahrzeuges im Sinne von Art. 93 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 29 SVG und Art. 57 Abs. 2 VRV ist der Beschuldigte nicht schuldig und wird freigesprochen.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 40.–, entsprechend Fr. 3'600.–.
	3. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.
	4. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf:
	Wird auf die Begründung dieses Entscheids verzichtet, so ermässigt sich die Entscheidgebühr auf zwei Drittel.
	5. Die Kosten des Vorverfahrens (Gebühr Vorverfahren, Auslagen MIG) und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	Berufungsanträge:
	1. Der Berufungskläger sei von Schuld und Strafe freizusprechen.
	2. Es seien dem Berufungskläger keine Kosten aufzuerlegen.
	3. Es sei dem Berufungskläger aus der Gerichtskasse eine angemessene Genugtuung sowie eine Entschädigung im Betrag von Fr. 1'350.– zu bezahlen.
	4. Es seien die Kosten der Verteidigung durch die Gerichtskasse zu bezahlen.
	Erwägungen:
	I. Prozessgeschichte
	II. Prozessuales
	2. Der Beschuldigte erklärte in seiner Berufungserklärung, das vorinstanzliche Urteil vollumfänglich anzufechten. Indem er gleichzeitig einen vollumfänglichen Freispruch unter entsprechender Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen beantragte (Ur...
	3. Die Vorinstanz hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob die von der Polizei angefertigten Videoaufnahmen sowie die daraus gewonnenen Standbilder strafprozessual verwertbar sind, und hat sie mit zutreffender Argumentation bejaht (vgl. Urk. 45 S...

	III. Schuldpunkt
	IV. Strafzumessung
	V. Vollzug der Strafe
	VI. Kosten und Entschädigung
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzelgericht Strafsachen, vom 15. Juni 2015 bezüglich der Dispositivziffer 1 Abs. 2 (Freispruch betreffend vorsätzliches Führen eines nicht vorschriftsgemässen Motorfahrzeuges) ...
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB.
	2. Von den weiteren Vorwürfen des Landfriedensbruchs im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StGB und der Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration im Sinne von Art. 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 11 und Art. 31 APV der Stadt Winterthur wird der Beschuldi...
	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 40.–.
	4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	5. Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Ziff. 4) wird bestätigt.
	6. Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens werden zu drei Vierteln dem Beschuldigten auferlegt und zu einem Viertel auf die Gerichtskasse genommen.
	7. Dem Beschuldigten wird für die Untersuchung und das erstinstanzliche Verfahren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 1'325.– aus der Gerichtskasse zugesprochen. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten.
	8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.–.
	9. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zur Hälfte dem Beschuldigten auferlegt und zur Hälfte auf die Gerichtskasse genommen.
	10. Dem Beschuldigten wird für das Berufungsverfahren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 2'800.– aus der Gerichtskasse zugesprochen. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten.
	11. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
	 die Vorinstanz
	 die Kantonspolizei Zürich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG)
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A

	12. Rechtsmittel:
	Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Zur Beachtung:
	- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.

